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Fouriere fragen — «Der Fourier» antwortet

Kamerad, was meinst Du dazu?

(Red.) Eine sehr interessante Frage, die
Qualifikation betreffend, sandte uns Fou-

rier P. M. In der Antwort des fnstruk-
tionschefs der Versorgungstruppen wer-
den die Möglichkeiten gemäss neuem
Dienstreglement gut aufgezeigt. Als Re-

daktor gestatte ich mir die Frage, ob die
(militärischen) Qualifikationen nicht hie
und da überbewertet werden vom Emp-
fänger. Denn auch hier (wie anderswo)
kann es (in Einzelfällen hoffentlich nur)
vorkommen, dass das Parteibuch aus-

schlaggebend ist.

Gemäss DR 224 hat der Kommandant
seine Kader zu qualifizieren und ihnen
die entsprechenden Qualifikationen wäh-
rend des Dienstes möglichst in einem
persönlichen Gespräch mitzuteilen.

Frage

Habe ich die Möglichkeit, meine Qualifi-
kationen der letzten drei WK's nachträg-
lieh noch zu erhalten, da ich bisher we-
der mündlich noch schriftlich solche er-
halten habe? Kann ich mich allenfalls

gegen Qualifikationen wehren, die meiner
Ansicht nach nicht richtig sind? Wenn ja
wie und mit welcher Wirkung?

Antwort des OKK

Da dieser Unteroffizier (Uof) in den letz-
ten drei Wiederholungskursen keine Qua-
lifikationen erhalten haben soll, ist ihm
zu empfehlen, sich diesbezüglich mit sei-

nem Kommandanten (Kdt) in Verbindung
zu setzen und diesen gestützt auf das ab

1. Januar 1980 gültige Dienstreglement
DR 80. Ziffer 224 (bis Ende 1979: DR 67,

Ziffer 39) zu bitten, ihm diese Qualifika-
tionen zur Kenntnis zu bringen.

Sollte dieser Uof hernach die Überzeu-

gung haben, es sei ihm aufgrund dieser

Qualifikationen Unrecht geschehen, so

kann er gemäss DR 80, Ziffer 248. beim
Kommandanten um eine persönliche Aus-
spräche nachsuchen.

Sollte diese Aussprache für diesen Uof
nicht befriedigend verlaufen oder nicht
zur Durchführung gelangen, so hätte er
gemäss DR 80, Ziffer 250, Absatz 1, das

Recht, Klage gegen den Kommandanten
zu erheben.

Zusatzfrage der Redaktion

Zum Thema passend, gestatten wir weiter-
zufragen: «1st es Usus, dass die Spezia-
listen qualifiziert werden ohne Anhören
der übergeordneten Fachspezialisten?»
(der Fourier vom Einheitskommandanten
z. B. ohne Anhören des Bataillon-Quartier-
meistere).

Antwort des OKK

Die Verordnung des Bundesrates über die

Beförderung in der Armee (VBA) vom
21. Dezember 1977, gültig ab 1. Januar
1978. mit Änderungen bis 1. Januar 1981,

beantwortet in Artikel 7, Absatz 1, die ge-
stellte Frage wie folgt:

«Vor der Erteilung von Qualifikationen
für Spezialisten haben die zuständigen
Kommandanten die Fachoffiziere anzuhö-

ren, die den betreffenden Angehörigen der

Armee übergeordnet sind.»

Oberkriegskommissariat
Instruktionschef der Versorgungstruppen
Oberst Kesselring
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